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 Veröffentlicht am 05.11.1996

Norm

ABGB §1302 A

ABGB §1302 B

ASVG §213a

Rechtssatz

Wer im einzelnen den Eintritt des Arbeitsunfalles zu verantworten hat, braucht im Verfahren um die Gewährung einer

Integritätsabgeltung nicht geklärt zu werden. Dies wird vor allem dann Bedeutung haben, wenn die

Verschuldensanteile bei mehreren an der Verursachung des Arbeitsunfalles bzw der Verletzung von

Arbeitnehmerschutzvorschriften mitbeteiligten Personen sich nicht bestimmen lassen, sodaß dann auch bei

fahrlässiger Schadenszufügung Solidarhaftung nach § 1302 ABGB eintreten kann. Dies hat jedoch lediglich für einen

allfälligen Regreßanspruch Bedeutung.
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